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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
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S =~%o ~ ~ 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. ~u A~gg DJ 
Schranz und Genossen vom 17. September '1991, 

Zl. 1588/J-NR/1991 "Lärmschutzmaßnahmen an 'Bahn­

linien im zweiten Wien~r Gemeindebezirk" ' 

Zu Ihrer Frage 

"Sind Sie berei't, auf die österreichischen Bundesbahnen in der 
Richtung einzuwirken, daß für die stärkstens unter öBB-Lärm­
einwirkung leidenden Leopoldstädter Abhilfemaßnahmen geschaf­
fen werden'?" 

darf ich wie folgt Stellung nehmen: 

Die objektive Grundlage für die Lösung der Lärmproblematik 

entlang sänttlicher bestehender Eisenbahnstrecken im Raum Wien 

bildet der "Lärmkataster Wien", dessen Ausarbeitung von meinem 

Ressort und den öBB in Auftrag gegeben wurde. 

In dieser Gesamtuntersuchung, die unter Einbeziehung des NAT 

91 in aktualisierter Form vorliegt, ist selbstverständlich 

auch der 2. Wiener Gemeindebezirk enthalten. Für die Er­
stellung von Prioritätenreihungen der Lärmbelästigungen finden 

derzeit auf Beamtenebene Abstimmungsgespräche statt. 

Die zwischen dem Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr, den öBB und der Stad·t TJlJiBn akkordierte 

Prioritätenreihung wird als Basis für die Ausarbeitung 

konkreter Lärmschutzvorkehrungen herangezogen \oJer:den, wobei 

davon auszugehen ist, daß die sm stärksten belasteten Gebiete 

zuerst einer detaillierten Lärmschutzmaßnahmenplanung unter­
zogen werden. 
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Sämtliche bautechnische Lärmschutzvorkehrungen sind mit hohen 

Kosten verbunden, die von den ÖBB zumindest kurz- und mittel­

fristig nicht alleine getragen werden können. Der Reali­

sierungszeitpunkt für einzelne Lärmschutzmaßnahmen hängt daher 

in erheblichem Maße von der Mitfinanzierungsbereitschaft aller 

am Schallschutz Interessierten, wie insbesondere von Landes­

bzw. Gemeindeseite ab. 

Wien, 
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